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terstützen, insbesondere durch investitionsfördernde Aktivitä-
ten, die Schaffung von Klein- und Mittelbetrieben, die Anre-
gung von Maßnahmen zur Arbeitsplatzförderung in der Indu-
strie und zur Förderung verschiedener Formen von Unterneh-
menspartnerschaften wie industrielle Gemeinschaftsunterneh-
men, die Unternehmenszusammenarbeit und Wagniskapital-
fonds für die industrielle Entwicklung;

8. wiederholt, wie wichtig Zusammenarbeit und Koordi-
nierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen dafür
ist, die nachhaltige industrielle Entwicklung der Entwicklungs-
länder wirksam zu unterstützen, und fordert die Organisation
der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung auf, die
zentrale Koordinierungsfunktion, die sie in dieser Hinsicht im
System der Vereinten Nationen innehat, auch künftig wahrzu-
nehmen, und begrüßt die Anstrengungen, die die Organisation
der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung unter-
nimmt, um ihre Zusammenarbeit mit dem übrigen System der
Vereinten Nationen sowohl am Amtssitz als auch auf Feldebe-
ne zu verstärken, indem sie sich aktiv am System der residie-
renden Koordinatoren beteiligt, damit diese Unterstützung von
größerer Wirksamkeit und größerem Nutzen ist und sich stärker
auf die Entwicklung auswirkt;

9. fordert die internationale Gemeinschaft und die zu-
ständigen Organe und Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, insbesondere die Organisation der Vereinten Na-
tionen für industrielle Entwicklung, auf, die Anstrengungen zu
unterstützen, welche die Entwicklungsländer unternehmen, um
die industrielle Zusammenarbeit untereinander zu intensivieren
und auszuweiten, so unter anderem beim Handel mit Fertigwa-
ren, bei Investitionen in die Industrie und bei Unternehmens-
partnerschaften sowie beim Austausch von Fertigungstechnolo-
gien und wissenschaftlichen Erkenntnissen;

10. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen für
industrielle Entwicklung, in Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen die
besten industriepolitischen und industriestrategischen Praktiken
und die bei der industriellen Entwicklung gewonnenen Erfah-
rungen auch künftig eingehend zu bewerten, zu analysieren und
zu verbreiten, unter Berücksichtigung der Finanzkrise und der
Auswirkungen der Globalisierung auf die Industriestruktur der
Entwicklungsländer, und so die Süd-Süd-Zusammenarbeit
durch praktische Erkenntnisse und Ideen in bezug auf die inter-
nationale industrielle Entwicklungszusammenarbeit und die
wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen Ent-
wicklungsländern zu unterstützen und zu stärken;

11. begrüßt die vielversprechenden strukturellen Verände-
rungen und die Neubelebung der Organisation der Vereinten
Nationen für industrielle Entwicklung und ihre neue Vorge-
hensweise, was die Bereitstellung umfassender integrierter
Dienstleistungspakete an ihre Mitgliedstaaten betrifft, sowie die
Stärkung ihrer Vertretung im Feld und ersucht die Organisation
der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, den Be-
dürfnissen der am wenigsten entwickelten Länder und der Län-
der in der afrikanischen Region auch künftig Vorrang einzuräu-
men;

12. begrüßt außerdem, daß die Organisation der Verein-
ten Nationen für industrielle Entwicklung im Rahmen der neu-
en Ausrichtung ihrer Programme den Schwerpunkt sowohl auf
die Stärkung der Industriekapazitäten als auch auf eine saube-
rere und nachhaltige industrielle Entwicklung legt, und begrüßt
ferner ihre Zusammenarbeit mit den zuständigen Organen und
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, ins-
besondere dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen;

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

91. Plenarsitzung
15. Dezember 1998

53/178. Verwirklichung der in der Erklärung über inter-
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbe-
sondere über die Neubelebung des Wirtschafts-
wachstums und der Entwicklung in den Entwick-
lungsländern vereinbarten Verpflichtungen und
Politiken und Umsetzung der Internationalen
Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwick-
lungsdekade der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Wichtigkeit und unveränderten Gültig-
keit der in der Anlage zu ihrer Resolution S-18/3 vom 1. Mai
1990 enthaltenen Erklärung über internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubelebung des
Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick-
lungsländern und der in der Anlage zu ihrer Resolution 45/199
vom 21. Dezember 1990 enthaltenen Internationalen Entwick-
lungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/144 vom 17. De-
zember 1991, 47/152 vom 18. Dezember 1992, 48/185 vom
21. Dezember 1993, 49/92 vom 19. Dezember 1994 und
51/173 vom 16. Dezember 1996 über die Umsetzung der Er-
klärung und der Strategie sowie die Agenda für Entwicklung42,

sowie unter Hinweis auf die einvernehmlichen Ergebnisse
aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Na-
tionen seit dem Beginn der neunziger Jahre,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs43 über die Verwirklichung der in der Erklärung über inter-
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Entwick-
lung in den Entwicklungsländern vereinbarten Verpflichtungen
und Politiken und die Umsetzung der Internationalen Entwick-
lungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten
Nationen;

42 Resolution 51/240, Anlage.
43 A/53/301.
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2. sich dessen bewußt, daß die Umsetzung der Erklärung
und der Strategie in den noch verbleibenden neunziger Jahren
in enger Zusammenarbeit unter anderem mit den Aktivitäten,
die im Rahmen der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für
die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren44 und ihres
Durchführungsmechanismus, der Systemweiten Sonderinitiati-
ve der Vereinten Nationen für Afrika und des Aktionspro-
gramms für die neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten
entwickelten Länder45 unternommen werden, verstärkt werden
muß;

3. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit allen
beteiligten Organen und Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, einschließlich der Bretton-Woods-Institu-
tionen sowie anderer zuständiger internationaler Organisatio-
nen, der Generalversammlung zur Behandlung auf ihrer vier-
undfünfzigsten Tagung einen analytischen Bericht vorzulegen,
der eine eingehende Bewertung der Verwirklichung der in der
Erklärung vereinbarten Verpflichtungen und Politiken und der
Umsetzung der Strategie, namentlich auch der dabei erzielten
Fortschritte beziehungsweise aufgetretenen Hindernisse, ent-
hält;

4. beschließt, den Punkt "Nachhaltige Entwicklung und
internationale Zusammenarbeit: Verwirklichung der in der Er-
klärung über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit,
insbesondere über die Neubelebung des Wirtschaftswachstums
und der Entwicklung in den Entwicklungsländern vereinbarten
Verpflichtungen und Politiken und Umsetzung der Internatio-
nalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade
der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
vierundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

91. Plenarsitzung
15. Dezember 1998

53/179. Integration der Übergangsvolkswirtschaften in die
Weltwirtschaft

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 47/187 vom 22. De-
zember 1992, 48/181 vom 21. Dezember 1993, 49/106 vom
19. Dezember 1994 und 51/175 vom 16. Dezember 1996,

sowie in Bekräftigung der Notwendigkeit der vollen Inte-
gration der Übergangsländer in die Weltwirtschaft,

Kenntnis nehmend von den Fortschritten, die in diesen Län-
dern im Zuge von Strukturreformen, die eine aktivere Investi-
tionspolitik erfordern, bei der makroökonomischen Stabilisie-
rung erzielt worden sind,

sowie Kenntnis nehmend von dem Wunsch der Übergangs-
länder nach einem weiteren Ausbau der regionalen und interre-
gionalen Zusammenarbeit,

44 Resolution 46/151, Anlage.
45 Siehe Report of the Second United Nations Conference on the Least De-

veloped Countries, Paris, 3-14 September 1990 (A/CONF.147/18), Erster Teil.

mit Befriedigung feststellend, daß einige Übergangsländer,
die mit der Reform ihrer Volkswirtschaft weiter vorangeschrit-
ten sind, besser in der Lage waren, angesichts der derzeitigen
Unruhe auf den internationalen Finanzmärkten ihre innere und
äußere finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten,

in der Erkenntnis, daß im Einklang mit multilateralen Han-
delsübereinkünften Bedingungen gewährleistet werden müssen,
die dem Zugang der Exporte dieser Länder zu den Märkten för-
derlich sind,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, daß die Über-
gangsvolkswirtschaften für heftige Schwankungen der kurzfri-
stigen Kapitalströme anfälliger geworden sind und darunter
gelitten haben,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs46;

2. begrüßt die Maßnahmen, die die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen ergriffen haben, um die Re-
solutionen der Generalversammlung über die Integration der
Übergangsvolkswirtschaften in die Weltwirtschaft durchzufüh-
ren;

3. fordert die Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, einschließlich der Bretton-Woods-Institutionen, auf,
in Zusammenarbeit mit den zuständigen nicht den Vereinten
Nationen angehörenden multilateralen und regionalen Institu-
tionen auch weiterhin Analysearbeiten durchzuführen und den
Regierungen der Übergangsländer grundsatzpolitische Bera-
tung und technische Hilfe zu gewähren, soweit es darum geht,
die sozialen und politischen Rahmenbedingungen für die Re-
form der Wirtschaft und der Märkte zu stärken, und so insbe-
sondere ein für Auslandsinvestitionen förderliches Umfeld zu
schaffen sowie sich herausbildende Krisen früh zu erkennen,
um so die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität der Über-
gangsländer zu gewährleisten;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

91. Plenarsitzung
15. Dezember 1998

53/180. Sondertagung der Generalversammlung zur Ge-
samtüberprüfung und -bewertung der Umsetzung
der Habitat-Agenda

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/177 vom 16. De-
zember 1996 über die Umsetzung der Ergebnisse der Konfe-
renz der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen
(Habitat II) und 52/192 vom 18. Dezember 1997 über die Fol-
gemaßnahmen zu der Konferenz und die künftige Rolle der
Kommission für Wohn- und Siedlungswesen,

46 A/53/336.




